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Erwägungen

E. 1.1
Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf
die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen ( Art. 83 lit. c
Ziff. 2 BGG ). Für das Eintreten genügt ein potenzielles Recht, das in vertretbarer Weise
geltend gemacht wird.

E. 1.2
Drittstaatsangehörige haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Familiennachzug, wenn sie
nicht Teil der Kernfamilie - d.h. der Gemeinschaft der Ehegatten mit ihren minderjährigen
Kindern (vgl. BGE 144 II 1 E. 6.1) - bilden, deren schweizerische oder niedergelassene
Mitglieder ihnen ein entsprechendes Recht verschaffen ( Art. 42 ff. AIG ). Darüber hinaus
kann sich das Recht auf Familiennachzug auch aus einem besonderen
Abhängigkeitsverhältnis gegenüber Familienmitgliedern ergeben (vgl. BGE 144 I 1 E. 6.1
und nachfolgend E. 3). Die Beschwerdeführerin macht in vertretbarer Weise geltend,
gestützt auf Art. 8 EMRK über einen Anspruch auf Familiennachzug zu ihrer Schweizer
Tochter zu verfügen, da sie zu dieser in einem Abhängigkeitsverhältnis stehe. Ob dies
zutrifft, bildet eine Frage der materiellen Beurteilung und keine solche des Eintretens (vgl.
BGE 139 I 330 E. 1.1; Urteil 2C_978/2021 vom 11. August 2022 E. 1.1). Da auch alle
übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich einzutreten (Art. 42, Art. 82 lit. a, Art.
86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 89 Abs. 1, Art. 100 Abs. 1 BGG ); vgl. Urteil 2C_396/2021
vom 27. Mai 2021 E. 1.2).

E. 1.3
Ob die kantonalen Behörden den Familiennachzug in Anwendung von Art. 28 AIG hätten
bewilligen müssen, kann das Bundesgericht indessen nicht prüfen, da sich seine
Zuständigkeit im Rahmen einer Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten auf
Anspruchsbewilligungen beschränkt. Art. 28 AIG (Rentnerinnen und Rentner) bildet
Grundlage für eine Ermessensbewilligung (vgl. BGE 137 II 345 E. 3.2.1). Die
Beschwerdeführerin erhebt in diesem Zusammenhang keine Rügen, welche
verfahrensrechtliche Punkte betreffen würden, deren Verletzung einer formellen
Rechtsverweigerung gleichkäme und die (im Rahmen einer subsidiären
Verfassungsbeschwerde) von der Bewilligungsfrage getrennt beurteilt werden könnten
(sog. Star-Praxis; BGE 137 II 305 E. 2 und E. 4). Auf die Beschwerde ist somit, soweit sich
die Beschwerdeführerin betreffend Bewilligung auf Art. 28 AIG beruft, nicht einzutreten.

E. 2.1



Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es
prüft jedoch unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht ( Art.
42 Abs. 1 und 2 BGG ) nur die vorgebrachten Argumente, falls weitere rechtliche Mängel
nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE 142 I 135 E. 1.5). In Bezug auf die Verletzung von
Grundrechten gilt eine qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht ( Art. 106 Abs. 2
BGG ; BGE 139 I 229 E. 2.2; 136 II 304 E. 2.5).

E. 2.2
Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt gebunden, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat
( Art. 105 Abs. 1 BGG ), es sei denn, dieser erweise sich in einem entscheidwesentlichen
Punkt als offensichtlich falsch - sprich willkürlich ( BGE 142 II 355 E. 6) - oder
unvollständig bzw. er sei in Verletzung von Art. 95 BGG festgestellt worden ( BGE 142 I
135 E. 1.6; 133 II 249 E. 1.4.3).

Inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung und die Sachverhaltsfeststellung
klarerweise unhaltbar sein sollen, muss in der Beschwerde detailliert aufgezeigt werden
(vgl. BGE 144 V 50 E. 4.2 mit Hinweisen; 134 II 244 E. 2.2). Es genügt dabei nicht,
lediglich einzelne Elemente aufzugreifen, die anders als im angefochtenen Entscheid hätten
gewichtet werden können, und dem Bundesgericht in appellatorischer Kritik diesbezüglich
bloss die eigene Auffassung zu unterbreiten, ohne in Auseinandersetzung mit der
Begründung im angefochtenen Entscheid darzutun, dass und inwiefern der Sachverhalt
willkürlich festgestellt worden ist bzw. die Beweiswürdigung sich als offensichtlich
fehlerhaft erweist (vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.3). Soweit die Beschwerdeführerin diesen
Vorgaben nicht genügt, ist darauf nicht weiter einzugehen.

E. 3.1
Art. 8 Ziff. 1 EMRK garantiert grundsätzlich keinen Anspruch auf Aufenthalt in einem
Konventionsstaat ( BGE 144 II 1 E. 6.1 ; 137 I 247 E. 4.1.1; Urteil des EGMR Gezginci
Cevdet gegen Schweiz vom 9. Dezember 2010, Nr. 16327/05 § 54). Dennoch kann das in
Art. 8 Ziff. 1 EMRK verankerte Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens berührt
sein, wenn einer ausländischen Person mit in der Schweiz aufenthaltsberechtigten
Familienangehörigen das Zusammenleben verunmöglicht wird ( BGE 144 II 1 E. 6.1 ; 143 I
21 E. 5.1). Nach der Rechtsprechung bezieht sich der Schutz des Familienlebens nach Art. 8
Ziff. 1 EMRK in erster Linie auf die Kernfamilie (Ehegatten und minderjährige Kinder);
andere familiäre Beziehungen, namentlich diejenigen zwischen Eltern und erwachsenen
Kindern, stehen nur ausnahmsweise unter dem Schutz von Art. 8 EMRK , nämlich dann,
wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis besteht ( BGE 144 II 1 E. 6.1 ; 137 I 154 E.
3.4.2; Urteile 2C_779/2021 vom 9. Mai 2022 E. 3; 2C_978/2021 vom 11. August 2022 E.
3.1; Urteil des EGMR Emonet und andere gegen Schweiz vom 13. Dezember 2007, Nr.
39051/03 § 35).

E. 3.2
Ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis kann sich unabhängig vom Alter namentlich aus
besonderen Betreuungs- und Pflegebedürfnissen wie bei körperlichen oder geistigen
Behinderungen und schwerwiegenden Krankheiten ergeben ( BGE 120 Ib 257 E. 1.e; 115
Ib 1 E. 2.d). Nach der bundesgerichtlichen Praxis soll ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen
Eltern und ihren erwachsenen Kindern indessen nicht leichthin angenommen werden.
Allein das Vorliegen eines Pflege- und Betreuungsbedürfnis genügt nicht; erforderlich ist
zusätzlich, dass die betreffende Pflege- und Betreuungsleistung unabdingbar von



(anwesenheitsberechtigten) Angehörigen erbracht werden muss (Urteile 2C_779/2021 vom
9. Mai 2022 E. 3.2; 2C_279/2021 vom 16. November 2021 E. 4.2; 2C_757/2019 vom 21.
April 2020 E. 2.2.1; 2C_401/2017 vom 26. März 2018 E. 5.3.1). Besteht kein derartiges
Abhängigkeitsverhältnis, ergibt sich kein Bewilligungsanspruch gestützt auf Art. 8 Ziff. 1
EMRK (Urteile 2C_779/2021 vom 9. Mai 2022 E. 3.2; 2C_339/2019 vom 14. November
2019 E. 3.5; 2C_867/2016 vom 30. März 2017 E. 2.2).

E. 4.1
Unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin an erheblichen (schmerzhaften)
Hüftbeschwerden leidet und in ihrer Mobilität eingeschränkt ist. Streitig ist hingegen, ob
zwischen der Beschwerdeführerin und ihren in der Schweiz lebenden erwachsenen Kindern,
vor allem der Tochter, ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis im Sinne der oben
dargelegten Rechtsprechung besteht.

E. 4.2
Die Vorinstanz stellt die Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit der Beschwerdeführerin nicht
grundsätzlich in Frage, erachtet sie jedoch als eine alters- und krankheitsbedingte und nicht
als eine personenspezifisch ausgerichtete Pflegebedürftigkeit, weshalb diese
Pflegebedürftigkeit kein Abhängigkeitsverhältnis zu ihren in den Schweiz lebenden
Kindern begründe. Die Beschwerdeführerin sei gemäss den eingereichten ärztlichen
Berichten in erster Linie auf Hilfe bei alltäglichen Besorgungen und auf regelmässige
Betreuung durch medizinisches Fachpersonal angewiesen. Beides erfordere keine
Wohnsitznahme bei ihrer Tochter oder ihrem Sohn in der Schweiz. Für die notwendige
Unterstützung und medizinische Betreuung könne auch Hilfe von Drittpersonen in der
Heimat in Anspruch genommen werden. Diesbezüglich bestehe sowohl in Serbien als auch
im Kosovo, wo sie sich jeweils habe medizinisch betreuen lassen, ein hinreichendes, mithin
ein Überangebot an Pflegekräften. Da sich die Tochter und der Sohn der
Beschwerdeführerin bereit erklärt hätten, für ihre Mutter in der Schweiz aufzukommen, sei
es ihnen auch möglich, finanziell für die Pflege und Betreuung in Serbien (oder allenfalls
im Kosovo) aufzukommen, zumal die Lebenshaltungskosten dort deutlich niedriger seien.
Zudem könne die Beschwerdeführerin bei ihren Arztbesuchen jeweils auf die Unterstützung
von Nachbarn zählen. Auch soweit die Beschwerdeführerin geltend mache, es sei ein
komplexer chirurgischer Eingriff vonnöten, der in Serbien nicht durchgeführt werden
könne, resultiere daraus im Rahmen von Art. 8 EMRK keine Notwendigkeit für eine
Wohnsitznahme in der Schweiz.

E. 4.3
Soweit sich die Beschwerdeführerin darauf beruft, dass die fachärztlichen Beurteilungen
eine Behandlung in der Schweiz indizieren sowie eine adäquate medizinische Versorgung
und Pflege im Heimatland ausschliessen würden, vermag sie die vorinstanzlichen
Feststellungen nicht schlüssig zu widerlegen; sie stellt diesen lediglich ihre Auffassung und
Würdigung der Fachberichte in appellatorischer Weise entgegen, was nicht genügt (vgl. E.
2.2 oben). Die Beschwerdeführerin hat nicht nachgewiesen, dass sie sich überhaupt

konkret um eine Betreuung in der Heimat bemüht hat. Ihre Vorbringen erschöpfen sich
letztlich in allgemeinen Ausführungen über die ungenügenden Pflege- und
Betreuungsmöglichkeiten; dies genügt nicht, um aus Art. 8 EMRK wie dargelegt (vgl. E. 3
oben) einen Anspruch auf Familiennachzug in aufsteigender Linie ableiten zu können. Da
sich die Tochter und der Sohn bereit erklärt haben, für die Beschwerdeführerin in der



Schweiz aufzukommen, sollte es ihnen auch möglich sein, die Pflege und Betreuung der
Beschwerdeführerin in Serbien (oder allenfalls im Kosovo) zu organisieren, zumal - worauf
die Vorinstanz zu Recht hinweist - die Lebenshaltungskosten dort um ein Vielfaches
geringer sind als in der Schweiz. Die Anerkennung eines Nachzugsanspruchs für betagte
Eltern von Drittstaatsangehörigen käme faktisch einer Einwanderung in das hiesige Pflege-
und Sozialversicherungssystem gleich und entspricht weder der Rechtsprechung zu Art. 8
EMRK (vgl. E.3 oben) noch dem Willen des Gesetzgebers, welcher den Familiennachzug
auf die Kernfamilie beschränkt und allfällige Ausnahmen als Ermessensbewilligungen
ausgestaltet hat, wobei auch diese nicht voraussetzungslos zu erteilen sind (Urteil
2C_396/2021 vom 27. Mai 2021 E. 4.4). Dass die Beschwerdeführerin überdies gemäss
eigenen Aussagen auch in der Zeit, als sie noch in Serbien lebte, täglich mit der Tochter
telefoniert und sie mehrmals im Jahr besucht habe, ist für die Frage, ob ein
personenbezogenes (pflegerisches) Abhängigkeitsverhältnis besteht, nicht relevant. Die
Beschwerdeführerin hat zudem mit ihrer Einreise als Touristin ein "fait accompli"
geschaffen, woraus sie heute nichts zu ihren Gunsten ableiten kann.

E. 4.4
Es ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen
der Beschwerdeführerin und ihren erwachsenen Schweizer Kindern besteht und sie
entsprechend rechtlich keinen Aufenthaltsanspruch aus Art. 8 EMRK Ziff. 1 ableiten kann.

E. 5
Der Hauptantrag der Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Für den
Eventualantrag, die Rückweisung an die Vorinstanz zwecks Neubeurteilung, besteht
aufgrund der Urteilserwägungen keine Grundlage. Die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erweist sich damit als unbegründet und ist
abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

E. 6
Die vorliegend gestellten Anträge erweisen sich in Anbetracht der langjährigen
Rechtsprechung und ihren Anforderungen an ein Abhängigkeitsverhältnis als aussichtslos,
weshalb das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abzuweisen ist ( Art. 64 Abs. 1 und 2
BGG ). Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen ( Art. 65 und Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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